
 
 
 
 
 

Antwort der Verwaltung  

zum AfD Antrag „Aktivitäten und Ergebnisse 

Gründung Energiegenossenschaft 
 

vom: 20.01.2026 

Zu 1: 

Die Frage kann nicht beantwortet werden, da Informationen nicht vorliegen.  

 

Zu 2. 

Es wurden keine Ausgaben getätigt.  

 

Zu 3. 

Keine.  

 

Zu 4. 

Eine Förderrichtlinie zum Preisgeld gibt es nicht. Der KlimaContest wird jährlich durch das 

Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-

Anhalt mit Unterstützung der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt (LENA) durchgeführt. 

Dem Aufruf zur Wettbewerbsteilnahme ist folgendes zu entnehmen:  

 

„Für die Teilnahme am Wettbewerb sollen investive Projekte in der Kommune bzw. im 

kommunalen Umfeld entwickelt werden, die den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich und 

nachweisbar reduzieren – und damit einen beispielhaften Beitrag zur Umsetzung der 

Klimaschutzziele des Landes Sachsen-Anhalt leisten. Durch das neue Bewertungskriterium 

„soziale Wirkung“ haben dabei diejenigen Projekte besonders gute Chancen, von denen 

insbesondere die Menschen vor Ort profitieren. 

Mögliche Handlungsfelder der Projektideen können Energie- und Ressourceneffizienz, 

Mobilität, kommunale Infrastruktur, die Nutzung erneuerbarer Energien oder innovative 

Projekte zur Wärmeversorgung sein. 

Teilnahmeberechtigt sind die Kommunen aus dem ländlichen Raum Sachsen-Anhalts. 

Weitere kommunale Akteure oder gemeinnützige Vereine bzw. Organisation können 

ebenfalls Projekte über ihre Kommune einreichen lassen. 

Die Bewertung der eingereichten Projektskizzen erfolgt durch eine Jury, die sich aus 

Vertreter-innen und Vertretern verschiedener Institutionen und Organisationen des Landes 

Sachsen-Anhalt zusammensetzt. Bei der Bewertung spielen Kriterien wie 

Wirksamkeit/Effektivität, Kreativität/ Innovation, Akteurseinbindung/Bürgerbeteiligung, 

Übertragbarkeit, lokale Wertschöpfung und – seit diesem Jahr – soziale Wirkung eine Rolle. 

Unabhängig voneinander vergeben die Jurymitglieder je Kriterium Punkte, wobei 

nachgewiesen finanzschwache Kommunen Bonuspunkte erhalten. 

Insgesamt werden drei Preisträger ausgezeichnet. Die Preisgelder in Höhe von 30.000 

Euro für den ersten Platz, 20.000 Euro für den zweiten Platz und 10.000 Euro für den dritten 

Platz sind zweckgebunden für die Realisierung der prämierten Projekte einzusetzen.“ 

 


